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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.08.1975

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Die Eignung, beim Bedrohten der Vorstellung Eingang zu verscha6en, es stehe ein Ereignis bevor, das mit der

unangenehmen Vorausemp7ndung des diesem Ereignis entspringenden angekündigten Übels verbunden ist, muß

objektiv gegeben sein.
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